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 Veröffentlicht am 19.10.1988

Index

60/01 Arbeitsvertragsrecht

Norm

AngG §27 Z1;

Rechtssatz

Alkoholisierung des Dienstnehmers kann im Wiederholungsfall im Zusammenhang mit anderen Umständen

(nächtliches Aufhalten im Büro verbunden mit Lärm und o9ensichtlichem Stöbern in Unterlagen) im Einzelfall eine

Vertrauensunwürdigkeit zu begründen, die dem Dienstgeber eine weitere Beschäftigung des Dienstnehmers

unzumutbar macht.
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